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RS OGH 1998/11/24 1Ob256/98y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

EO §37 Aa

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Die Bindungswirkung eines vom Sacheigentümer erwirkten materiell rechtskräftigen Herausgabeurteils erstreckt sich

auf denjenigen, der in einer Exszindierungsklage gegen den Herausgabegläubiger behauptet, gerade die von jenem

Urteil betro:enen Sachen als Einzelrechtsnachfolger des Herausgabeschuldners und (vermeintlichen) Voreigentümers

erworben zu haben.
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